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 Veröffentlicht am 01.12.1953

Norm

AngG §27 Z1 E1c

Rechtssatz

Unterlassen der Beaufsichtigung eines nach bestimmten technischen Angaben (Dichte eines Damastes)

durchzuführenden Exportauftrages durch einen Betriebsleiter trotz wiederholter Zusicherung gegenüber dem

Generaldirektor, daß die Produktion entsprechend den technischen Daten laufe.

Entscheidungstexte

4 Ob 172/53

Entscheidungstext OGH 01.12.1953 4 Ob 172/53

Schlagworte

SW: Entlassungsgrund, wichtiger Grund, Vertrauensunwürdigkeit, vorzeitige Auflösung, Angestellte, Ende, Beendigung,

Dienstverhältnis, Arbeitsverhältnis, Überwachung, Auftrag, Anordnung, Anweisung, Weisung, Verstoß, Verletzung,

Vertrauensverwirkung
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